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Gesetzgebender Rath / 8. April.
Fortsetzung.

(^Beschluß des Berichts der P?t. Commißion über nach,

fügende Gegenstände:

8. Unter Anführung nculicher Beyspiele von der

frechsten Lügenhastigkcil der Gefangenen und ihrem info,
lenten Betragen gegen den inquirirenden Richter, stellt

das Cantonkgerichl Bern vor: daß engere Einschlicssung,

härtere Gefangenschaft und I.eiàniìa, zu Hemmung
dieses die Criminaljustiz lahmenden Uebels, keineswegs
hinlänglich seyen, sondern zu dem End ein fralixanteres
und schnellwirkendes Mittel erfodert werde. —- Die
Pet. Com. trägt darauf an, diese Anzeige gleich audc-
rcn von ähnlicher Art bereits, eingekommenen, der
Crim. Com. zu überweisen. — Angenommen.

9. B. Joseph Hcrbstreit von Suppenthal in BreiS-
gau gebürtig, welcher seit 8 Jahren sich in Helv.lien auf-
haltet und gestüzr auf das Gesetz vom 29. Okt. >798, die
Niederlassung der Fremden betreffend, einen förmlichen
Niederlassungsschei» erhalten, und sich als Schtossermei.
ster i» der Gcmeind Svlothurn eingekauft hat, sieht sich
durch das Gesetz vom 24. Nov. i8°o, welches das erstere
zurük nimt, und Bedingungen vorschreibt, die zu leisten
er sich ausser Stand erklärt, und ungeachtet er ein Grund-
eigenthum und Gewerbe von wenigstens Lw. Z500 in
Helvetic» bcsizt, in der Verlegenheit, zu seinem grösten
ökonomische» Nachtheil aus Helvetic» forigewiestn zu
werden und bittet, da er sich vergeblich an den Vollzie.
hungSralh gewendet, den gesetzgebenden Räch entweder
um eine Erläuterung des Gesetzes, durch welche erklärt
werde, daß dasselbe aufdiejeiiigeu Fremden, die sich in
Folge des frühern Gesetzes, m Helvetie» angesiedelt ha.

' ven, keinen Bezug haben könne, oder aber um eine Aus,

nähme von solchem. — Wird an die holizeyeommißion

gewiesn.
10. B-Hans Jacob Gab rthnel von Ostringen, Ct.

Argau beschwert sich über zwey unter der vorigen Regie-

rung gegen ihn ausgefällte Erkannlnisstn, durch deren
eine er als ein Holzfreister mit einerBuß und Bastisation
und durch die andere, gleichfalls wegen eines vorgeblichen

Holzftevcls mit cincp zweyjähstgcnBlauhaiisstrnffe, beyde»

mal aber unschuldig und zum Theil unverhört sty bestraft

worden. Allbereits unter der vorigen Regierung habe auf
die Jnlerzeßion seiner G-M-inde Hinseine Art Revision
seines Geschäfts statt gehabt, deren Erfolg darum de-

standkN daß er nach 5 Monaten aus dem VlanhauS st»

entlassen, und überdas noch mit Reisegeld s y versehen

worden auch habe man ihm versprochen, sein Geschäft

von neuem untersuchen zu lassen; die Revolution sey aber

dazwischen gekommen, daher solches habe unterbleibe«
müssen.

Der Gaberthüel bittet dem zufolg, daß der gesttzge»

bende Raih ihm gegenwärtig diese Revision gestatten

möchte. — Wird an die Civ. Gcsetzgeb. Commißio«
gew'kf.n.l

11. Ein ein und zwanzigjähriger junger Mensch,
Ludwig Bcrnet geheißen, stellt vor, er sty ein von einer

Julie Bourgeois erzeugter unchlichcr Sohn eines B.
Steiger von Bern, sey aber unter dem Namen Ludwig
Bcrnet bey dem Arzt Rufener in Meßcn auferzogen

worden. Da er nun durch die Schuld seiner

Eltern unehlich und ohne Bürgerrecht sich befinde, s»

bittet er den gesetzgebenden Rath eines Theils um die

einfache Legitimation anders Theils daß ihm das Hey«

mathrecht seines Vaters möchte zugesprochen werden.

Da der Petent die Erfüllung seiner ersten Bitte all»

bereits in dem Gesetz vom 28, Dec. 1798 findet, und

die zweyte hingegen einen richterlichen Gegenstand aus,
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macht, so räth die Cammißion an, in diese Petition
nicht cizutreten. — Angenoinincn.

Folgendes Gutachten der Civilgefctzgebungscommißwn
Wird in Berathung und hernach angenommen:

Bürger Gesetzgeber Anna Maria Frey von Zurzach,
Canton Baden, bittet Sie in einer Zuschrift v. 6, Merz
-Lo - daß Sie ihre einzige unehliche Tochter Maria
Anna Faßnacht, welche wirklich Mutter von 4 ehelichen

Kindern sey, oder ihre Kinder, alS Universalerbin ihres

Vermögens einsetzen dürsse. Da dieses ihr Vermögen
in ererbtem Gut besteht, worüber nach dem yte» Artikel
des Zurzacher Erbrechts nicht testier werden kann, so

bleibt das Gesitz vom 28. Dec, 2798, wodurch der Zu-
stand der unehlichen Kinder zu verbessern getrachtet

wurde, für diese und alle andern Gegenden, in denen

über ererbte Mittel nicht testirt werden konnte, grösten-

theils ohne Wirkung, und daher bittet Sie B. Gesetzgeber

die Bittstellerin dieses Gesetz so abzuändern, daß dasselbe

in allen Kegenden Helveticas gleiche Folgen haben könnte,

oder wenn dieses nicht möglich wäre, ihr eine Ausnahme
vom yten Artikel des Zurzacher Erbrechts zu bewilligen,
und ihr mithin zu gestatten, ein Testament zu Gunsten

dieser Tochter oder ihrer Kmder errichten zu dürfen.

Da diesem ersten Antrag nur in so fern entsprochen

werden könnte, wenn über bas Erbrecht im Allgemeinen
ein Gesetz abgefaßt würde: Da Sie V. Gesetzgeber aber

stch deutlich erklärt haben, daß ein solches allgemeines

Erbrecht nicht einzeln sondern im Zusammenhang mit
dem bürgerlichen Gesetzbuch behandelt werden müsse, so

sehen wir keine Möglichkeit vor, jenem ersten Antrag zu

entsprechen. Eben so bedenklich schiene es uns, eine Aus-

nähme vom yten Artikel deS Zurzacher Erbrechts zu ge-

statten, es wäre dann Sache, daß nach den dortigen
Gebräuchen, dieses Artikels ungeachtet, hie lind da solche

Testamente über ererblc Mittel unter obrigkeitlicher Sane-
lion errichtet worden wären. In diesem Fall, wenn die

Bittstellerinn solche Beyspiele ausweisen könnte, würden

wir kern Bedenken finden, Ihnen B, Gesetzgeber, eine

selche Bewilligung anznralhen, wenn der lebende unge-
henrathete einzige Bruder der. Bittstellerinn, darein ein-

willigen würde.

Da aber die Bittstellerinn in ihrer eingereichten Bitt-
sehnst solche Beweise nicht angebracht hat, so müssen wir
für diesmal antragen, dieselbe mit ihrer Bitte abzu-

weisem

Folgendes Gutachten der Civilgcsetzgebungskommißion
wird in Berathung und hernach angenommen :

'B-Gesetzgeber! Mrich Gammetervon Büzelflüh, C.

Bern, bittet um volle Legitimation keiner ihm durch
overchegecichtliches Urlheil vom 29. Juni,178a unehlich
zugesprochenen Tochter Regina, welches auch als der
Wunsch seiner Geschwiester, die alle »och ledig find,
bezeuget wird, und der Vollz. Nath empfi.hlc daher in
seiner Botschaft vom 17. Merz, Ihnen B, Gesetzgeber,
den Biltstà zur Gewährung sinner Bitte.

Wir könnten aber um ,0 minder Ihnen B, Gesetzgeber
die Bewilligung dieser Bitte anrathen, als das Gesetz
vom 28, Dec, 1798 den Zustand der unehlichm Kinder
so sehr verbessert hat, daß denselben keine Mattel der
Unehelichkeit mehr anhängt, und daß sie sogar zu testa-
mentlicher Erbfolge fähig erklärt find, welche besonders
»ach den im C. Bern noch bestehenden Gesetzen, mit dem
dritten Theil des Vermögens geschehen kann, und daher
schlagen wir Ihnen vor, den Billsteller abzuweisen.

Die Criminalcomwlßion räch zu folgender Botschaft
an den Vollz. Nach, welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe! Aus der von dem Alt - Smtthalter
Jacob oUauß von Sassenwyl cingegedcncn Bittschrift
samt Beylagen ersteht der gesetzgebende Nath insoeson»
dere aus der kriegsgerichtlichen Urtheil vom 28. May
1799 daß ler Bittsteller zu der ihm auferlegten eimährr-
gen Emsperrungsstraffe und Geldbuße von 2°a> Lb'ors
verurtheill ward, nicht wegen Veranlassung oder Theil,
nähme an einer aiisgedrochencn Empörung, sondern wc»
gen dem ihm angeschulducn persönlichen Vergeben, durch
seinen Vortrag an der zur Elitenansziehung abgehaltr»
neu Gemeindsversammlung, die dortigen Bürger zum
Ungehorsam gegen das Elitengesetz aufgereizt. nnd da-
durch dessen Vollstreckung zu Sassenwyl vereitelt zu ha»
den. Er ersiehet i» fernerem aus der Erkenntniß des Can-
tonsgerichts Arga» vom >?. April i8°°: daß der Bitt-
stcllcr i» folge des Amnestiegesitzs vom 28. Horrming
iZoo, seines Arrests, ohne der Geldbuße zu erwähnen,
einlassen wurde. Statt der ihm für das zur Last gelegte
persönliche Vergehen auferlegten Buße von 200 Ld'ors,
werden ihm nun unter dcm Titel Empörungskosten,
L. looo von der Verwaltungskaiiinwr von Argau abge-
fordert, sagt der Bittsteller. Ehe der gesetzgebende Rath
zu einer Verfügung in dieser Angelegenheit schreitet, liegt
ihm ob zu wissen : wenn durch wen? und ans welchen
Gründen die von dem Kriegsgericht verhängte Geldbuße

zu einem Beytrag an Ewpöruugskosten verwandelt wor-
den sey? Der gesetzgebende Rath ersiichet Sie demnach

B- Vollz. Räthe, ihm nebst Nüksendung der mitkom-
inenden Bittschrift samt Beylage», hierüber gefällige

Auskunft zu ertheilen-



Die gleiche Commißion erstattet über einige Fehler in

der dculichcn Abfassung der Art. 204 und 205 des pein-

liche» Gesetzbuchs, eine» Bericht, der fur z Tage auf den

Canzleytisch gelegt wird.

Die Polizcycommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Auirag angenommen wird:

B. Gesttzgcber! B. Crousaz, ein in der Gemcind

Milden, Cant. Leman, angesessener Arzt, nachdem er

durch Aufstellung einer Reche chemischer Erfahrungssätze

Ihnen B- Gesetzgeber demoustrirl, daß es möglich ich,

kunstliche Mineralwasser zu verfertigen, stellt vor: er

habe allbercils seil r?88 eine Fabrikation solcher Wasser

unternommen: sein daheriges Etablissement sey von dem

vormaligen Rath zu Milden begünstiget worden, und

habe besonders in den Jahren 1791 und 1792 zur Ge,

uesung vieler Kranken beygetragen.

(Die Forcf. folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Abgenöthigte Erläuterung über den, von B.

Finster im 155,. Stück des N. Repuk-l.
eingerückten Nachtrag zu B. Architekt
Vogels Dednklion.

Eine Erklärung des ehmah'gcn Finanzministers der

hclvet Republik, B. JinSlerS, welche a!s Nachtrag
zu meiner, nn N. >9?, ^94 und 19z des N. Republ.
publizierten Deduktion, gegcn'em Verfah-en und Urtheil
des luzernerschen CautonSgerichls, im 199. Stück dieses

Tagdlatts emgerücki ist, hat die össenliiche Meinung
über die Gerechtigkeit meiner Sache in meinem Reclus-
Handel mit der luzernerschen Verwallungskammer, irre
gemacht, und nöthigt mich daher, diese Meinung
durch die unbefangene offene Darstellung einiger Um-
stände zu berichtigen.

Die Erklärung des V- Fmslers, »daß damals,
wo ich dec luzernerschen Verwallungskammer em un-
befugtes und ordnungswidriges Verfahren in Betreff
des ihr anvertrauten Staatsschatzes ihres Cantons,
dvrgeworffen, noch keine V e r m a! t u n g s ka m-

mer der R e v u blik ih re Ia h r r echn n n g ab-
gelegt hatte," ist zwar begründet, hat aber, wie
der Verfolg zeigen wird, und wie B Finsler
selbst sehr gut wußte, nicht die geringste Be-
Ziehung auf die vbstehende Beschuldigung und meinen

daraus erfolgten Nechtshandel mit der VermaZtnngs-
kammer. Hier die Thatsache:

Als ich, in Folge meines Auftrags von der Regie,

rung, die Unordnungen entdeckte, die bey den Staats-
bauten in Lnzern vorgegangen (S. im Republ. die Si-
zungen v. 9. u. c6. Febr. >799), war B. Finsler der

erste Staatsbeamte, den ich mir diesem Fail und den

Beweisen bekannt machte: Er äusserte seinen Unwillen
darüber, und bemerkte bey dieser Gelegenheit » ilnoed-

» uungen und Wittkuhr in den Geschäften der öffentlichen

» Oekonomic, sind hier so sehr zur Sitte geworden» daß

»auch die dermaiigeVerwallnugskaminer sich berechtigt

»glaubt, m diesem Gleise fortzufahren, denn noch bis

»jczt hat dieselbe, mehr als Gl. zojooo, die mit noch

»Gl. 200,000, die »ach Aran geführt wurden, auS

»dem ehmaligcn Schatz gerettet worden sind, zurück

»und in Händen dchatten, ohne der Regierung seither

»die geringste Anzeige zu inachen, wozu sie diesen Fond

» verwendet oder nöthig hätte." Der Minister glaubte,
daß die Kammer denselben einstweilen zur Unterstützung
der Mitglieder der alten Regierung bey Bezahlung ih-
rer Contribution an die fränkischen Commtssarien angc»

wendet habe.

Ich beantwortete diese Confidenz des Ministers, wo-
bey verleibe seine Mißbilligung des Benehmens der Ver-
walluugskammer in Betreff des Staatsschatz's laut
äusserte, durch die Bemerkung : » Daß das wahre Mit-
„tcl, dergleichen, durch die Neuheit und Nachsicht der

» Regierung begünstigten Unordnungen i» der Verwal«

»tung, wirksam zu begegnen, das sey, gerade den

„ dießfalligcn Unfug der luzernerschen Verwaitungskam«

» mcr auf irgend eine Weise öffentlich zur Sprache zu

bringen, und daß ich selbst auf Mitte! denk.n werde,

» wie dieses mu Erfolg geschehen könne. " Der Minist r
gab mir darin Beyfall', und so wurde mein Eifer für
das öffentliche Interesse, und diese mir uugefordert von

dem Minister mitgetheilte Nachricht, die Veranlassung

und Ursache meiner Aeusserung darüber in Gegenwart

zweyer iuzcrnerscher Bürger, worauf die Verwalcungs,
kammer ihre Klage und die luzernerschen Gerichte ihr
Urtheil in dieser Sache gegrünbet had-n. S. N.
Republ. N. -9t

Diese Aeusserung halte also, so wie mein dicßfälligsr

Brief an die Verw. Kammer unterm 15. Febr. 1799,
(S- Ebend. N. 195 Bey!. 1) offenbar auch nicht die

geringste Beziehung auf Gigenstäude der Iahrrechmmg
5er Kammer, sondern einzig auf ihr Verfahren m Be-
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